


wirksam bei jedem Leistungsträger stellen. Es ist nicht ihre Aufgabe, sich Gedanken über die 
richtige Zuständigkeit zu machen. Falls der Leistungsträger zur Feststellung kommt, dass er nicht 
zuständig ist, muss er den Antrag unverzüglich an den Leistungsträger weiterleiten, der nach seiner 
Auffassung zuständig sein soll.

Untätigkeitsklage
Wenn ein Antrag gestellt ist und über diesen ohne sachlichen Grund nicht in angemessener Frist 
entschieden wird, dann gibt es die Möglichkeit einer Untätigkeitsklage.
Im § 14 SGB IX (s.o.) gibt es weitere Fristen, die nach erfolgter Zuständigkeitsklärung den 
Leistungsträger verpflichten, über den Antrag schnell zu entscheiden, je nachdem ob ein Gutachten 
eingeholt werden muss oder nicht:
• wenn kein Gutachten erforderlich ist: 3 Wochen nach Antragseingang
• ansonsten 2 Wochen nach Vorliegen des Gutachtens

Selbstbeschaffung
Wenn der Leistungsträger selbst mitteilt, er könne die gesetzlichen Fristen nicht einhalten oder der 
Antragsteller eine angemessene fruchtlos bleibende Frist (im Regelfall ca. 3 Wochen) zur 
Erledigung unter gleichzeitiger Androhung der Selbstbeschaffung setzt, dann kann er sich die 
notwendigen Hilfen selbst besorgen und die Erstattung der dadurch entstehenden Kosten verlangen, 
§ 15 SGB IX. 
Bei Angelegenheiten der Sozialhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe gelten die Regelungen zur 
Fristsetzung zwar nicht unmittelbar, sondern es gibt ein Recht zur Selbstbeschaffung in Fällen
• einer unaufschiebbaren
• oder zu Unrecht abgelehnten Leistung, § 15 Abs.1 Satz 5 i. V. m. § 15 Abs.1 Satz 4 SGB IX.
Für die Kinder- und Jugendhilfe enthält § 36 a SGB VIII eine spezielle Regelung.

Einstweilige Anordnung:
Mit seiner Klage auf Gewährung einer bestimmten Leistung kann der Antragsteller eine 
einstweilige Anordnung nach § 86 b SGG verbinden, dies ist auch schon vor einer Klageerhebung 
zulässig. Die einstweilige Anordnung sollte nur mithilfe anwaltlicher Beratung und Vertretung 
durchgeführt werden, da die formalen Anforderungen hoch sind.

(Quelle: Ass. jur. Christian Frese, Geschäftsführer autismus Deutschland e.V., Mai 2013)

Klagefristen:
Die Klagefrist für den Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid beträgt einen Monat. Doch 
auch danach läßt sich die Frist durch einen Antrag auf Überprüfung verlängern. 

Die Widerspruchsklage dauert in der Regel ca. zwei Jahre. Um während dieser Zeit dennoch sofort 
die nötige Unterstützung zu erhalten, kann der Anwalt eine Eilrechtschutzklage einreichen. 

Kosten:
Ein Klageverfahren in erster Instanz kostet ca. 300,- . Die Kosten dafür trägt derjenige, der das 
Verfahren verliert. Das Risiko die Klage zu verlieren ist jedoch für die klagenden Familien sehr 
gering, wie die Erfahrung gezeigt hat. 
Eine Rechtschutzversicherung zahlt in der Regel. Der Anwalt kann bei der Inspruchnahme der 
Rechtschutzversicherung helfen. Für Geringverdiener gibt es die Möglichkeit Beratungs- bzw. 
Prozesskostenhilfe zu beantragen. Auch dabei hilft der Anwalt.

Familien, die einen Anwalt für Sozialrecht suchen:

Oliver Riedel  •  Aliceplatz 7  •  63065 Offenbach  •  069 83007291   •  kanzlei@ra-riedel.net  
      
Annkathrin Halank  •  Karlstr. 29   •  63065 Offenbach  •   069 82993480   •  RAinHalank@aol.com
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